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Nr. 37 / 2021 Montag, 30. August 2021 35. Woche

Inhaltsverzeichnis:

Landratsamt:

1. Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von  
 Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutz- 
 gesetz – IfSG) und der 13. Bayerischen Infektionsschutz-- 
 maßnahmenverordnung ( BayIfSMV);

 Bekanntmachung der Regelung bei Inzidenzüberschreitung

2. Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverord- 
 nung 

 Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Dünge- 
	 mitteln,	Bodenhilfsstoffen,	Kultursubstraten	und	Pflanzen- 
 hilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten fachlichen  
 Praxis beim Düngen

3. Stellenausschreibung: Mitarbeiter (m/w/d) zur Ermittlung/  
 Nachverfolgung von Kontaktpersonen und Unterstützung  
 des Gesundheitsamtes

1.

Vollzug des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von In-
fektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – 
IfSG) und der 13. Bayerischen Infektionsschutz-maßnahmen-
verordnung ( BayIfSMV);

Bekanntmachung der Regelung bei Inzidenzüberschreitung

Öffentliche Bekanntmachung 

Dür den Landkreis Forchheim wird nach § 1 Nr. 1 und 3 BayIfSMV 
festgestellt, dass der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektio-
nen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner an 
den drei aufeinanderfolgenden Tagen  27.08., 28.08.und 29.08. je-
weils über 35 betragen hat.

Für den Bereich des Landkreises Forchheim gilt damit ab Dienstag 
31.08.21,	0.00	Uhr	über	die	bisherigen	Auflagen	hinaus	insbeson-
dere folgendes:

1.  Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ist ein Testnach- 
 weis nach § 4 BayIfSMV für die Teilnahme notwendig (§ 7  
 Abs. 1 Satz 2 BayIfSMV).

2.  Beim Besuch von Patienten oder Bewohnern in Krankenhäu- 
 sern sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in de- 
 nen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Ver- 
 sorgung erfolgt, darf Besuchern der Zutritt nur gewährt wer- 
 den, wenn sie einen Testnachweis nach § 4 BayIfSMV vorlegen  
 (§ 11 Abs. 2 Satz 2 BayIfSMV).

3. Sport in geschlossenen Räumen ist nur mit Testnachweis nach §  
 4 BayIfSMV gestattet (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 BayIfSMV).

4.  Bei Flusskreuzfahrten bedürfen Passagiere bei der Einschiffung  
 und am Tage eines Landganges jeweils eines Testnachweis nach  
 § 4 BayIfSMV (§ 13Abs. 2 BayIfSMV).

5. Für den Eintritt in Freizeitparks, Indoorspielplätze und ver- 
 gleichbare ortsfeste Freizeiteinrichtungen, Badeanstalten, Ho- 
 telschwimmbäder, Thermen, Wellnesszentren, Saunen, Spiel- 
 hallen, Spielbanken und Wettannahmestellen ist für Angebote  
 in geschlossenen Räumen ein Testnachweis nach § 4 BayIfS- 
 MV erforderlich (§13 Abs. 3Nr. 2 BayIfSMV).

6. Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen eine  
 körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, ist in geschlos- 
 senen Räumen nur mit einem Testnachweis nach § 4 BayIfSMV  
 zulässig (§14 Abs. 2 Satz 4 BayIfSMV).

7.  Gastronomische Angebote dürfen in geschlossenen Räumen nur  
 mit einem Testnachweis nach § 4 BayIfSMV zur Verfügung ge- 

 stellt und von den Gäste wahrgenommen werden (§  15 Abs. 1  
 Nr. 3 BayIfSMV).

8. Übernachtungsangebote von Hotels, Beherbergungsbetrieben,  
 Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und allen  
 sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften dürfen  
 nur mit einem Testnachweis nach § 4 BayIfSMV zur Verfügung  
 gestellt und von den Gäste wahrgenommen werden (§ 16 Nr. 1  
 BayIfSMV).Der Testnachweis ist bei der Ankunft und zusätz- 
 lich für jede weiteren 72 Stunden vorzulegen.

9. Kulturelle Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäu- 
 sern, Bühnen, Kinos und sonst dafür geeigneten Örtlichkeiten  
 sind in geschlossenen Räumen nur mit einem Testnachweis  
 nach § 4 BayIfSMV zulässig (§ 25 abs. 1 Nr 4 BayIfSMV).

Für den Testnachweis nach § 4 BayIfSMV gilt:

Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis

a)  eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels wei- 
	 terer	Methoden	der	Nukleinsäureamplifikationstechnik,	der	vor	 
 höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde,
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vom 26. Mai 2017 (BGBl. I S.1305), die durch Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 28. April 2020 (BGBl. I S. 846) geändert worden ist.

Für die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft erlässt das 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münch-
berg – Sachgebiet L2.3P – Landnutzung gemäß § 6 Abs. 10 Satz 1

Düngeverordnung folgende Allgemeinverfügung:

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesentli-
chen Gehalten an Stickstoff, ausgenommen Festmist von Huftieren 
oder Klauentieren oder Komposte, wird abweichend von § 6 Abs. 8 
Satz 1 Nr. 2 Düngeverordnung

auf Grünland, Dauergrünland und Ackerland mit  
mehrjährigem Feldfutterbau bei einer Aussaat  

bis zum Ablauf des  15. Mai 2021

wie folgt verschoben:

für den Regierungsbezirk Oberfranken

auf Flächen, die nicht durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung 
der Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat be-
lastet ausgewiesen wurden:

vom 15. November 2021 bis einschließlich 14. Februar 2022

auf Flächen, die durch § 1 Abs. 1 der Ausführungsverordnung der 
Düngeverordnung (AVDüV) vom 22.12.2020 als mit Nitrat belastet 
ausgewiesen wurden (auf sogenannten „roten Flächen“):

vom 15. Oktober 2021 bis einschließlich 14. Februar 2022

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung un-
berührt. Dies gilt insbesondere für das Verbot, Düngemittel auf 
überschwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder mit Schnee 
bedeckten Boden auszubringen; sowie für die Einhaltung des N-
Obergrenzen.

Die Sperrfristen, die für die Flächen in Wasserschutzgebieten in 
der jeweils gültigen Fassung der Wasserschutzgebietsverordnung 
vorgegeben sind, sind weiter zu beachten.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-Münch-
berg

- Sachgebiet L2.3P -

Bayreuth, den 25.08.2021

Ernst, LD

b)  eines POC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durch- 
 geführt wurde, oder

c) eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinproduk- 
 te zugelassenen, unter Aufsicht vorgenommenen Antigentests  
 zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchs- 
 tens 24 Stunden durchgeführt wurde, nachzuweisen, das den  
 Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah- 
 menverordnung (SchAusnahmV) entspricht.

Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnach-
weises sind

a) asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausge- 
 stellten Impfnachweises (geimpfte Personen) oder Genesenen- 
 nachweises (genesene Personen) sind,

b) Kinder bis zum sechsten Geburtstag und

c) Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im  
 Rahmen des Schulbesuchs unterliegen.

 

Es	gelten	zudem	weiterhin	alle		Regelungen	zu	Auflagen	und	Ein-
schränkungen nach der 13.BayIFSMV. Diese Regelungen gelten für 
den Landkreis Forchheim bis zu einer anderslautenden Bekannt-
machung des Landratsamtes Forchheim.

Maßgeblich für die Festlegung des Inzidenzwertes ist nach § 1 Nr. 2 
BayIfSMV die veröffentlichte 7-Tages-Inzidenz des Robert-Koch-
Instituts (RKI) .

Die Bekanntmachung erfolgt durch Veröffentlichung im Amts-
blatt/Aushang im Schaukasten des Landratsamtes Forchheim, Am 
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim und zusätzlich gemäß Art. 27a 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
auf der Internetseite des Landkreises unter https://www.lra-fo.de/
site/1_1corona/informationen.php. 

Forchheim, den 30.08.2021

Dier

Regierungsdirektor

2.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bayreuth-
Münchberg, Adolf-Wächter-Strasse 10-12, 95447 Bayreuth

Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Satz 1 Düngeverordnung

Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln,

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln 
nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis beim Düngen
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3.
 

 
Die Regierung von Oberfranken sucht zur Deckung des Perso-
nalbedarfes des Gesundheitsamtes im Zusammenhang mit der 
Corona-Pandemie zur befristeten Einstellung zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt für das Landratsamt Forchheim mehrere 
 

Mitarbeiter (m/w/d) zur Ermitt-
lung/Nachverfolgung von Kontaktpersonen und 

Unterstützung des Gesundheitsamtes 
 
Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Vorausset-
zungen, die Bestandteil dieser Stellenausschreibung sind, finden 
Sie unter: www.landkreis-forchheim.de/karriere  

 


